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tötrfammlung betnifdjfr »Staboofftjiere.

3»eitc @i$ung ia «ern, 8. 9Mrg 1863.

©S würben ber Serfammlung »om Sorftanb fol*
$enbe Sraftanba gur Sehanblung vorgelegt:

I. Sorfd)lägc gur Hebung ber Wieberbo*
luugSfurfe ber Sataittone.

©iefe betreffen, »ou ber ©rfabrung auSgebenb, baß

bai bisher befolgte ©Aftern ber Abhaltung »on Wie*
berholungSfurfc, mit »ereingetten Sataillonen unb
bef*ränften UebungSpläfcen, ni*t mehr genüge, furg
jufammengefaßt folgenbe H^uptputtfte:

a. ©roßere Slufmerffautfeit ber Slnwenbung beS

tci*ten unb ©i*ert)eitSbicnfteS auf baS Ser*
rain, in Serbinbung mit fleinem ®efcd)ten>

gu bem ©übe Ucberlaffung größerer Serrain*
ftrerfen, unter Sorbehalt moglt*fter @*onung
ber Kulturen.

b. Sinnahme beS @t)ficmS ber Unterbringung ber

Sruppen in enge KantonnementS mit Ratural=
Serpftegttng; entgegen bem bisher üblichen ber

weitläufigen ©inquartierungen. Stüfättige Si*
»uafS mit Senü^ung ber frangoftf*en Bette.

c SRano»reS mehrerer Sataittone gegen einanber,
na* gwedentfpre*enber Sorbcreitung berfelben
in ihren »crf*iebenen KantonnementS.

©iefe Sorf*läge würben »on ber Serfammlung
im ^ßringip angenommen unb bef*toffen, fte ber SRi=

litärbireftion gur »robeweifen Slnwenbung gu ein*

pfeblen; bamit guglei* baS Sertangen gu »erbinben,
eS m6*te bie bur* ©cfret ber SunbeSöerfammtung
gmuSehuf ber ©*ießübungen geforberte Sertängerung
ber Kurfe, bei ben Sataillonen beS SluSgugS (je baS

gweite 3ahr) »on gwei Sagen, »on nun au* unfern
Sruppen gu gut fommen. gerner mb*te bie ©i=
reftton für 3tnf*affung ber fo gwedmäßigen ©amel*
len forgen, unb anorbnen, baß bei fantonaten SRär=

f*en unb SRano»em ben Sruppen gu ihrer ©rtei*=
terung bie gelbgerätt)f*aften na*gefüf)rt wevben

mb*ten.

II. Sorf*lage, betreffenb bie SRittet gur
StuSrüftung armer Refruten.

3n Serüdft*tigung ber entmuthigenben, jebeS

©etbftgefübl ertobtenben Sage eines wegen Strmutt)
ber notbigften ©ffeften entbebrenben unb gum Sebuf
beren Slnf*affung beS ©olbeS beraubten Refruten,
bereu ßabl ft* »on %abx gu %abx fietS »ermebrt,
fcie gu bem ©nbe jäbrli* mit Sertuft ibreS Serbien^
fteS wieber einberufen werben, beren Serpftegung unb

enbli*e StuSrüftung benn bo* wieber bem ©taate

gur Saft falten, »eranlaßten ben Sorftanb gum Se*
huf ber SluSrüftung armer Refruten einen hoppelten

Sorf*lag »orgulegen.
©ie Serfammlung bef*loß, benfelben in einen gu

»ereinigen unb bie SRititärbireftion gu erfu*en, beim

©roßen Ratbe babin gu würfen, bat) geeignete Sor*
f*riften ertaffen werben, um ber SRititärbireftion
auS ben SarationSgelbern (SRititärfteuer) jäbrli*
eine gewiffe ©umme gur Serfügung gu ftetten unb

J gu glei*ent B^cde, fowie um SRtßbrau* gu »ert)in=
bern, bie ©emeinben in angemeffenem Serhättniß in
SRitleibenfd)aft gu gichen.

UI. Sltttrag, betreffenb bie gefe£lt*e ©auer
beS Refrutenunterri*tS.

Siu* biefer Slntrag, geftü^t auf bie »orgefübrten
SRoti»e ber fteigenben Slnforberungen an ben Utt*
tcrri*t unb beS Wegfalls ber SegirfSübungen, würbe
angenommen ober ihm entfpred)enb bef*loffen, bie
SRititärbireftion gu erfu*en, bie im Slrt. 62 ber

SRilitär*Organifation für ben Rcfrutenunterri*t ber
güfttiere »orgef*riebene Beit »on wenigftenS 28 Sa=

gen genau innehatten unb gu bem ©nbe bie 3nfpef*
tion unb ben Slbtnarf* ber Refruten auf bie fünfte
Wod)e »erlegen gu wollen.

IV. grage unb Slntrag: ©ur* wel*e SRit*
tel laffen fi* bie Off igierS»ercine wieber

inS Sehen rufen?
©iefer Slntrag würbe gur Sehanblung auf bie

näd)fte, auf erften ©onntag RoüemberS na* Hergo*
genbu*fee angefe^te ©ifcung »erf*oben.

Slufter biefen gum SorauS bezeichneten Sraftanben
Warb glei* beim Seginn ber ©i^ung »on einem

SRitglieb ber Slntrag geftetlt unb gum Sef*tuft
erhoben: ©S fotte, um no* mehr 3utereffe gu erwe*
den unb bie ©etbftthätigfeit ber eingelnen SRitgtic*
ber angufpomen, beim Seginn jeber ©i^ung ein

Sorftanb gewählt werben, beffen StmtSbauer mit
©inberufung ber folgenben Serfammlung aufbort,
wel*er für biefe gum SorauS bie Sraftanba aufgu*
ftetten unb bie SRitglieber burd) ©irfulare in Kennt*
niß gu fefcen bat. Stttfättige Bufenbungen anberer

SRitglieber an benfelben »orbehalten.
Wenn au* bis Ijeute biefe Serfammlungen, bei

bex großen Slngahl bemif*er ©tabSoffigiere, wegen
bürgerli*en Serhättniffen ni*t fehr gahtrei* befu*t
waren, fo ftnb biefetben bo* als ein Sebürfniß ber

Beit anerfannt unb ihre ©roffnung mit greubenbe*
grüßt Worben, fo bat} gu hoffen ift, ba)} biefetben

unb ihre Wirffamfeit immer mehr Slnftang finben
werben.

©aß ein einfa*eS SRittagSmabl ben ©ebluft ber

©i^ung bilbete unb bie SRitglieber no* einige ©tun*
ben in freunblidjem Serfef)r bei einanber hielt, ift
fetbftöerftänbti*.

(Bin nenee |htlner.

©er SRoniteur fagt: Wir erbalten »on einer in
ber KriegSwtffenf*aft fompetenten $erfonti*feit über

bie ©rfinbung eineS neuen SßulöerS na*fotgenbe ©o=

fumente:
„©oeben ift ber Regierung ©r. faif. SRajeftät

eine ©ntbecfuug unterbreitet worben, bie eine große

Sebeututtg erlangen fann. @S banbett ft* nm ni*tS
weniger als um ein neues ©dneßputPer, beftimmt
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Versammlung bernischer Stabsoffiziere.

Zweite Sitzung iu Bern, 8. März 1863.

Es wurden der Versammlung vom Vorstand
folgende Traktanda zur Behandlung vorgelegt:

I. Vorfchläge zur Hebung dcr Wiederho¬
lungskurfe der Bataillone.

Diese betreffen, von der Erfahrung ausgehend, daß

das bisher befolgte System der Abhaltung von
Wiederholungskurfe, mit vereinzelten Bataillonen und
beschränkten Uebungsplätzen, nicht mehr genüge, kurz

zusammengefaßt folgende Hauptpunktc:
». Größcrc Aufmerkfamkeit der Anwendung des

leichten und Sicherheitsdienstes auf das

Terrain, in Verbindung mit kleinern Gefechten?

zu dem Ende Ueberlassung größerer Terrain-
strccken, unter Vorbehalt möglichster Schonung
der Kulturen,

d. Annahme des Systems der Unterbringung dcr

Truppen in cngc Kantonnemcnts mit Natural-
Vcrpftegung; entgegen dem bisher üblichen der

weitläufigen Einquartierungen. AUfällige
Bivuaks mit Benützung der ftanzöfifchen Zeltc.

s-. Manövres mehrerer Bataillone gcgen einander,
nach zweckentsprechender Vorbereitung derselben

in ihren verschiedenen KantonnementS.
Diese Vorschläge wurden von der Versammlung

im Prinzip angenommen und beschlossen, fic der Mi-
litärdircktion zur probcweisen Anwendung zu
empfehlen; damit zugleich das Verlangen zu verbinden,
cs möchte die durch Dckrct der Bundesversammlung

zmu Behuf der Schießübungen geforderte Verlängerung
der Kurse, bei den Bataillonen des Auszugs (je das

zweite Jahr) von zwei Tagen, von nun auch unsern

Truppen zu gut kommen. Ferner möchte die

Direktion sür Anschaffung der so zweckmäßigen Gamel-
len sorgen, und anordnen, daß bei kantonalen Märschen

und Manövern den Truppen zu ihrer Erleichterung

die Feldgeräthfchaften nachgeführt wcrden

möchten.

II. Vorschläge, betreffend die Mittel zur
Ausrüstung armer Rekruten.

In Berücksichtigung der entmuthigenden, jedes

Selbstgefühl ertödtenden Lage eines wegen Armuth
der nöthigsten Effekten entbehrenden und zum Behuf
deren Anschaffung des Soldes beraubten Rekruten,
deren Zahl sich von Jahr zu Jahr stets vermehrt,
die zu dem Ende jährlich mit Verlust ihres Verdienstes

wieder einberufen werden, deren Verpflegung nnd

endliche Ausrüstung denn doch wieder dem Staate

zur Last fallen, veranlaßten den Vorstand zum Behuf

der Ausrüstung armer Rekruten einen doppelten

Vorschlag vorzulegen.
Die Versammlung beschloß, denselben in einen zu

vereinigen und die Militärdirektion zu ersucheu, beim

Großen Rathe dahin zu wirken, daß geeignete
Vorschriften erlassen werden, um der Militärdirektion
aus den Taxationsgeldern (Militärsteuer) jährlich
eine gewisse Summe zur Verfügung zu stellen und

I zu gleichem Zwecke, sowie um Mißbrauch zu verhindern,

die Gemeinden in angemessenem Verhältniß in
Mitleidenschaft zu ziehen.

III. An trag, betreffend die gefetzlichcDaucr
des Rekrutcnunterrichts.

Auch diefer Antrag, gestützt auf die vorgeführten
Motive dcr steigenden Anforderungen an den

Unterricht und des Wegfalls der Bezirksübungen, wurde
angenommen oder ihm entsprechend beschlossen, die

Militärdirektion zu ersuchen, die im Art. 62 der

Militär-Organisation für dcn Rckrutenunterricht dcr
Füsiliere vorgeschriebene Zeit von wenigstens 28 Tagen

genau innehalten und zu dcm Ende die Inspektion

und dcn Abmarsch dcr Rekruten auf die fünftc
Woche verlegen zu wollcn.

IV. Frage und Antrag: Durch welche Mittel
laffen sich die Offiziersvcrcine wieder

ins Lcbcn rufen?
Diefer Antrag wurde zur Behandlung auf die

nächste, auf ersten Sonntag Novembers nach

Herzogenbuchsee angesetzte Sitzung verschoben.

Außcr diesen zum Voraus bezeichneten Traktanden
ward gleich beim Beginn der Sitzung von einem

Mitglied der Antrag gestellt und zum Beschluß
erhoben: Es solle, um uoch mehr Interesse zu erwecken

und die Selbstthätigkeit der einzelnen Mitglieder
anzuspornen, beim Beginn jeder Sitzung ein

Vorstand gewählt werden, dessen Amtsdauer mir
Einberufung der folgenden Versammlung aufhört,
welcher für diefe zum Voraus die Traktanda aufzustellen

und die Mitglieder durch Cirkulare in Kenntniß

zu setzen hat. Allfällige Zusendungen anderer

Mitglieder an denselben vorbehalten.
Wcnn auch bis heute diese Versammlungen, bei

der großen Anzahl bernischer Stabsoffiziere, wegen
bürgerlichen Verhältnissen nicht fehr zahlreich besucht

waren, so sind dieselben doch als ein Bedürfniß der

Zeit anerkannt und ihre Eröffnung mit Freuden
begrüßt worden, fo daß zu hoffen ist, daß dieselben

und ihre Wirksamkeit immer mehr Anklang finden
werden.

Daß ein einfaches Mittagsmahl den Schluß der

Sitzung bildete und die Mitglieder noch einige Stunden

in freundlichem Verkehr bei einander hielt, ist

selbstverständlich.

Ein neues Pulver.

Der Moniteur sagt: Wir erhalten von einer in

der Kriegswissenschaft kompetenten Persönlichkeit über

die Erfindung eines neuen Pulvers nachfolgende
Dokumente :

„Soeben ist der Regierung Sr. kais. Majestät
eine Entdeckung Unterbreitet worden, die eine große

Bedeutung erlangen kann. Es handelt sich um nichts

weniger als um ein neues Schießpulver, bestimmt
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